
Niedersächsischer Landtag − 17. Wahlperiode Drucksache 17/7250 

 

1 

Kleine Anfrage zur schriftlichen Beantwortung 
mit Antwort der Landesregierung 

- Drucksache 17/7090 - 

Koran-Verteilaktionen in Niedersachsen 

Anfrage Dr. Stefan Birkner, Jan-Christoph Oetjen, Dr. Marco Genthe und Christian Grascha 
(FDP) an die Landesregierung, 
eingegangen am 06.12.2016, an die Staatskanzlei übersandt am 12.12.2016 

Antwort des Niedersächsischen Ministeriums für Inneres und Sport namens der Landesregie-
rung vom 12.01.2017,  
gezeichnet 

Boris Pistorius 

 

Vorbemerkung der Abgeordneten 

In der Antwort der Landesregierung auf eine Anfrage der Abgeordneten Dr. Stefan Birkner und  
Dr. Marco Genthe (Drucksache 17/4815) wurde ausgeführt, dass in dem Zeitraum vom 01.01.2013 
bis zum 31.08.2015 81 „Lies!“-Stände und weitere 183 Koran-Verteilaktionen in Niedersachsen 
stattgefunden haben. Bei den zuletzt genannten Koran-Verteilaktionen wurde weder eine Auf-
schlüsselung nach Jahren und Gemeinden noch wurden Angaben zu den Anmeldern gemacht.  

Inzwischen wurde durch das Bundesministerium des Innern der Verein „Die wahre Religion“ verbo-
ten. Der Bundesinnenminister begründet das Verbot in einer Pressemitteilung vom 15.11.2016 mit 
den Worten: „Mit der Koranübersetzung in der Hand werden Hassbotschaften und verfassungs-
feindliche Ideologien verbreitet und Jugendliche mit Verschwörungstheorien radikalisiert. Bisher 
sind über 140 junge Menschen nach Syrien bzw. in den Irak ausgereist, um sich dort dem Kampf 
terroristischer Gruppierungen anzuschließen, nachdem sie an Lies!-Aktionen teilgenommen ha-
ben.“ 

 

1. In welchen Gemeinden und Städten fanden die 183 Koran-Verteilaktionen statt (bitte 
nach Jahren aufschlüsseln)? 

Siehe anliegende Tabelle. 

 

2. Wer hat diese Verteilaktionen angemeldet?  

Siehe anliegende Tabelle. 

 

3. Welche Auflagen gab es für die Durchführung dieser Verteilaktionen?  

Siehe anliegende Tabelle. 

 

4. Wie viele Personen sind in Niedersachsen seit Beginn des Jahres 2013 ausgereist, um 
sich dem IS anzuschließen bzw. sich an Kampfhandlungen im Irak und in Syrien zu be-
teiligen, nachdem sie an Koran-Verteilaktionen teilgenommen haben? 

Nach Erkenntnissen der Landesregierung haben 13 Personen an Koranverteilaktionen teilgenom-
men und sind danach aus Niedersachsen in Richtung Syrien/Irak gereist, um dort auf Seiten des Is-
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lamischen Staates und anderer terroristischer Gruppierungen an Kampfhandlungen teilzunehmen 
oder diese in sonstiger Weise zu unterstützen.  
 

5. Wie viele Personen, die auf der „Syrien-Liste“ stehen bzw. standen, hatten zu Koran-
Verteilaktionen Kontakt? 

Nach Erkenntnissen der Landesregierung haben 21 Personen an Koranverteilaktionen teilgenom-
men und stehen bzw. standen auf der „Syrien-Liste“. 

 

6. Wenn es Ausreiser gab, die vorher zu Koran-Verteilaktionen Kontakt hatten: Wer hatte 
die betreffenden Aktionen angemeldet? 

Die Koran-Verteilaktionen, an denen die 13 Ausreiser aus Niedersachsen teilnahmen, wurden von 
Personen des örtlichen salafistischen Spektrums angemeldet.  

 

7. Sind die Voraussetzungen für ein Verbot des Vereins „Schlüssel zum Paradies“ mitt-
lerweile gegeben? Wenn nein, wie ist der aktuelle Stand des Verfahrens? 

Es wird auf die Debatte in der Aktuellen Stunde im Landtag am 22.11.2016 Bezug genommen. 
Derzeit liegen keine hinreichenden Anhaltspunkte für die Einleitung eines vereinsrechtlichen Ermitt-
lungsverfahrens vor.  

 

8. Wie lautet der Erlass für die Kommunen bezüglich der Koran-Verteilaktionen im Wort-
laut? 

Der Erlass vom 22.11.2016 hat folgenden Wortlaut: 

Der Salafismus ist eine besonders radikale und die derzeit dynamischste islamistische Bewegung 
in Deutschland. Die von Salafisten propagierte Staats- und Gesellschaftsordnung steht im deutli-
chen Widerspruch zur freiheitlichen demokratischen Grundordnung. Insbesondere werden die de-
mokratischen Grundsätze der Trennung von Staat und Religion, der Volkssouveränität, der religiö-
sen und sexuellen Selbstbestimmung, der Gleichberechtigung der Geschlechter sowie das Grund-
recht auf körperliche Unversehrtheit verletzt. Besonders besorgniserregend ist die jihadistisch-
terroristische Ausprägung des Salafismus, deren Anhänger vor allem auf das Mittel der Gewalt zur 
Erreichung ihrer Ziel setzen. Der Salafismus ist Beobachtungsobjekt der niedersächsischen Ver-
fassungsschutzbehörde, die Bekämpfung des Salafismus ein wesentliches Ziel aller Sicherheitsbe-
hörden nicht nur in Niedersachsen.  

Eine Aktionsform mittels derer salafistische Propaganda in Deutschland verbreitet wird, sind bun-
desweit organisierte sogenannte „Islam-Informationsstände“. Auf diese Weise verteilen Salafisten 
Broschüren, Flugblätter, salafistische Grundlagenwerke, aber auch Koranausgaben. Die Verteilak-
tionen beschränken sich dabei in der Regel nicht auf die bloße Weitergabe des Korans, sondern 
Salafisten nutzen diese Aktionen, um mit jungen Menschen in Kontakt zu treten und salafistisches 
Gedankengut zu verbreiten. Von diesen Ständen gehen angesichts dieser Ausrichtung erhebliche 
Gefahren für die freiheitliche demokratische Grundordnung aus. Auch Werbung für die jihadistisch-
terroristische Ausprägung des Salafismus, die letztlich bis hin zur Teilnahme an Kampfhandlungen 
für die Terrormiliz Islamischer Staat führen kann, sind an derartigen Ständen nicht auszuschließen.  

Ziel ist es, auch zukünftige Anmeldungen, die der Verbreitung salafistischer Propaganda dienen, 
mit den zur Verfügung stehenden Mitteln zu begegnen.  

Nach dem Niedersächsischen Straßengesetz (NStrG) ist es derzeit noch nicht möglich, wie etwa 
nach den vergleichbaren Gesetzen der Länder Hamburg oder Berlin, die Erteilung einer Son-
dernutzungserlaubnis abzulehnen, wenn sonstige öffentliche Belange unverhältnismäßig durch sa-
lafistische Propaganda beeinträchtigt werden. Eine entsprechende Änderung des NStrG wird das 
Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr vornehmen. 
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Die Kommunen werden darauf hingewiesen, dass, unter Berücksichtigung der oben beschriebenen 
Ausrichtung, von Islam-Informationsständen und Koranverteilaktionen im Einzelfall eine Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit oder ein solcher Gefahrenverdacht ausgehen kann, sodass eine Übermitt-
lung der Daten der Anmeldung an die Ordnungsbehörden, zur Abwehr der Gefahr oder Aufklärung 
des Gefahrenverdachts, erforderlich sein kann. Den Ordnungsbehörden obliegt es in einem sol-
chen Fall zu prüfen, ob - soweit rechtlich zulässig auch unter Einbeziehung von Erkenntnissen der 
Polizei und der niedersächsischen Verfassungsschutzbehörde - eine Untersagung eines salafisti-
schen Islam-Informationsstandes oder einer Koranverteilaktion nach § 11 des Niedersächsischen 
Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Nds. SOG) in Betracht kommt. Insoweit wird 
gebeten, frühzeitig Kontakt mit der örtlichen Polizeiinspektion aufzunehmen. 

Die für ein Verbot erforderliche Gefahr nach § 11 Nds. SOG ist eine konkrete Gefahr i. S. d. § 2 
Nr. 1 a Nds. SOG. Eine solche liegt etwa dann vor, wenn im Rahmen der Verteilaktion strafbare 
Handlungen oder Ordnungswidrigkeiten zu erwarten sind. Dies können vor allem Handlungen sein, 
die sich gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung richten, wie das Verteilen von Propa-
gandamitteln verfassungswidriger Organisationen oder das Auffordern zu bzw. Werben für strafba-
re Handlungen. Bei der insoweit anzustellenden Prüfung dürfte den Erkenntnissen der Polizei und 
der niedersächsischen Verfassungsschutzbehörde eine besonders wichtige Bedeutung zukommen. 

 

(Ausgegeben am 24.01.2017) 



 

 

Anlage zur Kleinen Anfrage der Abgeordneten Birkner u. a. zum Thema „Koran-Verteilaktionen in Niedersachsen“  
 
lfd. 
Nr. 

Datum Durchführungsort 
(Stadt/Gemeinde) 

Anmelderin/Anmelder Auflagen 

1 23.02.2013 Gifhorn Vorsitzender DMG Gif-
horn 

1. Keine Beeinträchtigung des Fußgänger- und Lieferverkehrs, 
2. Größe des Standes bis 9 qm,   
3. Beseitigung von Verunreinigungen,  
4. Fahrzeuge nicht in der Fußgängerzone parken,  
5. Kein Stand im Bereich von Geschäftseingängen und Sonderflächen 

2 30.03.2013 Gifhorn Vorsitzender DMG Gif-
horn 

siehe lfd. Nr. 1 

3 06.04.2013 Wolfsburg Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

 

4 06.07.2013 Wolfsburg Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

Weitergabe der Sondernutzungserlaubnis an Dritte ausgeschlossen, keine Flyerverteilung 
auf dem Wochenmarkt 

5 03.08.2013 Wolfsburg Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 4 

6 07.09.2013 Wolfsburg Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 4 

7 05.10.2013 Wolfsburg Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 4 

8 26.10.2013 Gifhorn Vorsitzender DMG Gif-
horn 

siehe lfd. Nr. 1 

9 02.11.2013 Wolfsburg Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 4 

10 11.11.2013 Braunschweig Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

unbekannt 

11 30.11.2013 Gifhorn Vorsitzender DMG Gif-
horn 

siehe lfd. Nr. 1 

12 16.11.2013 Braunschweig ohne Angaben zum An-
melder 

 

13 07.12.2013 Wolfsburg Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 4 

14 04.01.2014 Wolfsburg Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 4 

15 01.02.2014 Wolfsburg Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 4 

16 22.02.2014 Gifhorn Vorsitzender DMG Gif-
horn 

siehe lfd. Nr. 1 
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17 01.03.2014 Wolfsburg Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 4 

18 05.04.2014 Wolfsburg Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 4 

19 26.04.2014 Gifhorn Vorsitzender DMG Gif-
horn 

siehe lfd. Nr. 1 

20 03.05.2014 Wolfsburg Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 4 

21 31.05.2014 Gifhorn Vorsitzender DMG Gif-
horn 

siehe lfd. Nr. 1 

22 07.06.2015 Wolfsburg Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 4 

23 27.06.2014 Clausthal- Zeller-
feld 

Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

allgemeine Auflagen hinsichtlich der Nutzung öffentlichen Verkehrsraumes 
 

24 02.08.2014 Wolfsburg Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 4 

25 06.09.2014 Wolfsburg Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 4 

26 04.10.2014 Wolfsburg Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 4 

27 25.10.2014 Gifhorn Vorsitzender DMG Gif-
horn 

siehe lfd. Nr. 1 

28 01.11.2014 Wolfsburg Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 4 

29 06.12.2014 Wolfsburg Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 4 

30 31.01.2015 Gifhorn Vorsitzender DMG Gif-
horn 

siehe lfd. Nr. 1 

31 28.02.2015 Gifhorn Vorsitzender DMG Gif-
horn 

siehe lfd. Nr. 1 

32 28.03.2015 Gifhorn Vorsitzender DMG Gif-
horn 

siehe lfd. Nr. 1 

33 25.04.2015 Gifhorn Vorsitzender DMG Gif-
horn 

siehe lfd. Nr. 1 

34 30.06.2015 Braunschweig ohne Angaben zum An-
melder 

 

35 25.07.2015 Gifhorn Vorsitzender DMG Gif-
horn 

siehe lfd. Nr. 1 

36 09.02.2013 Hildesheim Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

keine besonderen Auflagen 
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37 13.04.2013 Hildesheim Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

keine besonderen Auflagen 

38 26.10.2013 Stadthagen Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

Auflagen nicht bekannt 

39 22.01.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

40 02.02.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

41 09.02.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

42 16.02.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

43 23.02.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

44 02.03.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

45 02.03.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

46 09.03.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

47 09.03.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

48 13.03.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

49 16.03.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

50 23.03.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

51 23.03.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

52 30.03.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

53 30.03.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

54 30.03.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

55 06.04.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

56 13.04.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 
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57 20.04.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

58 20.04.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

59 27.04.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

60 11.05.2013 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

Wortlaut der Auflage: 
Für die Durchfahrt von Rettungs- und Einsatzfahrzeugen ist eine Durchfahrtsbreite von 
4,50 m ständig freizuhalten. Der Einsatz und Betrieb elektro-akustischer Verstärkeranlagen 
(Lautsprecher, Verstärker, Megaphon, Gigaphon o.ä.) ist nicht zugelassen. Sie haben alle 
Maßnahmen zu treffen, dass Dritten aus dieser Erlaubnis kein Schaden entsteht. Diese 
Erlaubnis ist bereitzuhalten und bei Kontrollen zur Prüfung auszuhändigen. Die Aussagen 
der Informationsveranstaltung in Wort, Schrift oder Bild dürfen nicht gegen die verfas-
sungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland verstoßen. Diese Erlaubnis wird 
ungültig, wenn durch die Informationsveranstaltung zu ordnungswidrigen oder strafbaren 
Handlungen aufgerufen wird. Anordnungen der Polizei und Vertretern der Landeshaupt-
stadt Hannover sind sofort zu befolgen. 

61 18.05.2013 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 60 

62 01.06.2013 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 60. 

63 08.06.2013 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 60 

64 15.06.2013 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 60 

65 22.06.2013 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 60 

66 29.06.2013 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 60 

67 07.09.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

68 14.09.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

69 21.09.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

70 28.09.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

71 05.10.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

72 12.10.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 
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73 19.10.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

74 26.10.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

75 02.11.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

76 09.11.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

77 16.11.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

78 23.11.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

79 30.11.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

80 07.12.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

81 14.12.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

82 21.12.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

83 28.12.2013 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

84 04.01.2014 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

85 11.01.2014 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

Wortlaut der Auflage: 
Für die Durchfahrt von Rettungs- und Einsatzfahrzeugen ist eine Durchfahrtsbreite von 
4,50 m ständig freizuhalten. Im Bereich von Fahrbahnschwenkungen sind 5,0 m Fahr-
bahnbreite zu gewährleisten. Gebäude- und Treppenzugänge sowie Schaufenster sind 
freizuhalten. Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Straßen und Einrichtungen vor Be-
schädigungen sind durch Sie zu treffen. Darüber hinaus haben Sie alle Maßnahmen zu 
treffen, dass Dritten aus dieser Erlaubnis kein Schaden entsteht. Nach Abschluss der Ver-
anstaltung ist eine ordnungsgemäße Reinigung des Veranstaltungsbereiches durchzufüh-
ren. An Bäumen und Sträuchern dürfen keine Gegenstände mit Nägeln oder Draht befes-
tigt werden. Diese Erlaubnis ist bereitzuhalten und bei Kontrollen zur Prüfung auszuhändi-
gen. Anordnungen der Polizei und Vertretern der Landeshauptstadt Hannover sind sofort 
zu befolgen. Der Einsatz und Betrieb elektro-akustischer Verstärkeranlagen (Lautsprecher, 
Verstärker, Megaphon, Gigaphon o.ä.) ist nicht zugelassen. Die Aussagen der Informati-
onsveranstaltung in Wort, Schrift oder Bild dürfen nicht gegen die verfassungsmäßige Ord-
nung der Bundesrepublik Deutschland verstoßen. 

86 14.01.2014 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 
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87 18.01.2014 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 85 

88 25.01.2014 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 85 

89 01.02.2014 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 85 

90 15.02.2014 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 85 

91 22.02.2014 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 85 

92 01.03.2014 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 85 

93 08.03.2014 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 85 

94 15.03.2014 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 85 

95 22.03.2014 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 85 

96 29.03.2014 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 85 

97 05.04.2014 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 85 

98 12.04.2014 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 85 

99 26.04.2014 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 85 

100 03.05.2014 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 85 

101 10.05.2014 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 85 

102 17.05.2014 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 85 

103 24.05.2014 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 85 

104 31.05.2014 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 85 

105 07.06.2014 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 85 

106 14.06.2014 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 85 
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107 21.06.2014 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 85 

108 28.06.2014 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 85 

109 05.07.2014 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 85 

110 12.07.2014 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 85 

111 19.07.2014 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 85 

112 26.07.2014 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 85 

113 02.08.2014 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 85 

114 23.08.2014 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 85 

115 30.08.2014 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 85 

116 18.10.2014 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

Wortlaut der Auflage: 
Diese Erlaubnis gilt nicht an den gesetzlichen Feiertagen. Für die Durchfahrt von Rettungs- 
und Einsatzfahrzeugen ist eine Durchfahrtsbreite von 4,50 m ständig freizuhalten. Im Be-
reich von Fahrbahnschwenkungen sind 5,0 m Fahrbahnbreite zu gewährleisten. Eine 
Gehwegbreite von mindestens 1,50 m ist zu gewährleisten. Gebäude- und Treppenzugän-
ge sowie Schaufenster sind freizuhalten. Sie haben alle Maßnahmen zu treffen, dass Drit-
ten aus dieser Erlaubnis kein Schaden entsteht. Der Pavillon ist mit Gewichten gegen 
Windeinwirkung zu sichern. An Bäumen und Sträuchern dürfen keine Gegenstände mit 
Nägeln oder Draht befestigt werden. Diese Erlaubnis ist bereitzuhalten und bei Kontrollen 
zur Prüfung auszuhändigen. Anordnungen der Polizei und Vertretern der Landeshauptstadt 
Hannover sind sofort zu befolgen. Der Einsatz und Betrieb elektro-akustischer Verstärker-
anlagen (Lautsprecher, Verstärker, Megaphon, Gigaphon o.ä.) ist nicht zugelassen. Die 
Aussagen der Informationsveranstaltung in Wort, Schrift oder Bild dürfen nicht gegen die 
verfassungsmäßige Ordnung der Bundesrepublik Deutschland verstoßen. Nach Abschluss 
der Veranstaltung ist eine ordnungsgemäße Reinigung des Veranstaltungsbereiches 
durchzuführen.  

117 08.11.2014 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 116 

118 29.11.2014 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 116 

119 06.12.2014 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 116 
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120 13.12.2014 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 116 

121 20.12.2014 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 116 

122 10.01.2015 Hannover ohne Angaben zum An-
melder 

 

123 10.01.2015 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 116 

124 31.01.2015 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 116 

125 14.02.2015 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 116 

126 28.02.2015 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 116 

127 07.03.2015 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 116 

128 14.03.2015 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 116 

129 21.03.2015 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 116 

130 04.04.2015 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 116 

131 11.04.2015 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 116 

132 18.04.2015 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 116 

133 25.04.2015 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 116 

134 02.05.2015 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 116 

135 09.05.2015 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 116 

136 16.05.2015 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 116 

137 06.06.2015 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 116 

138 13.06.2015 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 116 

139 04.07.2015 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 116 
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140 11.07.2015 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 116 

141 25.07.2015 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 116 

142 01.08.2015 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 116 

143 08.08.2015 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 116 

144 15.08.2015 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 116 

145 22.08.2015 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 116 

146 29.08.2015 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 116 

147 05.09.2015 Hannover Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 116 

148 06.07.2013 Stade Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

keine besonderen Auflagen 

149 13.07.2013 Stade Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

keine besonderen Auflagen 

150 18.12. bis 
24.12.2013 

Lüchow Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

Es handelte sich um eine Haustürverteilaktion, nicht um einen Infostand 

151 08.06.2013 Cloppenburg Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

1. Gewährleistung eines freien Zu- und Abgangs zu den anliegenden Grundstücken; 2. 
Freihalten von Lade- und Rettungswegen;  

3. Personen dürfen weder belästigt, noch behindert werden;  
4. Lautsprecherbetrieb ist nicht gestattet;  
5. Gewerblicher Verkauf ist nicht gestattet.  

152 06.07.2013 Cuxhaven Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

1. Der Beginn des Auf- bzw. Abbaus des Informationsstandes ist jeweils der Polizeiinspek-
tion Cuxhaven /Wesermarsch - unter der Telefonnummer 04721-573-0 - zu melden. Bei 
der Anmeldung des Standaufbaus ist der Polizei- insbesondere dann, wenn der/die An-
melder/in nicht persönlich vor Ort sein sollte- jeweils der Standbetreiber namentlich zu 
benennen.  

2. Informationsschriften, Flugblätter etc. dürfen nur in einer Entfernung von maximal 10 m 
vom Informationsstand verteilt werden. Aggressives Ansprechen der Passanten und 
Aufforderungen zu religiös oder anders motivierter Gewalt sind untersagt.  

3. Für den Rettungs- und Lieferverkehr ist ein 3,50 m breiter Korridor unverstellt frei zu 
halten. Von Bänken, Fahrradständern, Hauseingängen und von den Geschäften ist ein 
Mindestabstand von 1,50 m zu wahren.  

4. Die Straße und ihre Einrichtungen dürfen durch die Inanspruchnahme nicht beschädigt 
oder verschmutzt werden. Verschmutzungen sind von den Standbetreibern unverzüglich 
- spätestens mit dem Abräumen - wieder zu beseitigen.  
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5. Dem Fachbereich Straße und Verkehr ist unverzüglich Mitteilung zu machen, wenn die 
Sondernutzungserlaubnis nicht oder nicht in vollem Umfang ausgenutzt werden soll. Die 
Verlängerung der Erlaubnis muss rechtzeitig vor Ablauf ihrer Gültigkeit in einem geson-
derten Antrag beantragt werden.  

6. Der Sondernutzungsbescheid ist an Ort und Stelle bereitzuhalten und der Polizei oder 
Beauftragte der Stadt Cuxhaven auf Verlangen vorzulegen. 

153 20.07.2013 Cuxhaven Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 152 

154 17.08.2013 Cuxhaven Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 152 

155 16.11.2013 Cloppenburg Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

1. Gewährleistung eines freien Zu- und Abgangs zu den anliegenden Grundstücken;  
2. Freihalten von Lade- und Rettungswegen;  
3. Personen dürfen weder belästigt, noch behindert werden;  
4. Lautsprecherbetrieb ist nicht gestattet;  
5. Gewerblicher Verkauf ist nicht gestattet;  
6. Befahren der Fußgängerzone mit Kfz außerhalb der Ladezeiten ist verboten;  
7. Nach Beendigung ist der in Anspruch genommene Platz zu räumen und zu säubern. 

156 30.11.2013 Cloppenburg Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

1. Gewährleistung eines freien Zu- und Abgangs zu den anliegenden Grundstücken;  
2. Freihalten von Lade- und Rettungswegen;  
3. Personen dürfen weder belästigt, noch behindert werden;  
4. Lautsprecherbetrieb ist nicht gestattet;  
5. Gewerblicher Verkauf ist nicht gestattet;  
6. Befahren der Fußgängerzone mit Kfz außerhalb der Ladezeiten ist verboten;  
7. Nach Beendigung ist der in Anspruch genommene Platz zu räumen und zu säubern;  
8. Vor Aufstellung des Informationsstandes ist bis spätestens Fr., 29.11.2013, 09.00 Uhr 

anzugeben, welche CDs (Titel und Herausgeber) verteilt werden sollen; 9 .Personen, die 
sich an der Verteilung beteiligen, haben sich auf Verlangen auszuweisen. 

157 07.12.2013 Cloppenburg Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

1. Gewährleistung eines freien Zu- und Abgangs zu den anliegenden Grundstücken;  
2. Freihalten von Lade- und Rettungswegen;  
3. Personen dürfen weder belästigt, noch behindert werden;  
4. Lautsprecherbetrieb ist nicht gestattet;  
5. Gewerblicher Verkauf ist nicht gestattet;  
6. Befahren der Fußgängerzone mit Kfz außerhalb der Ladezeiten ist verboten;  
7. Nach Beendigung ist der in Anspruch genommene Platz zu räumen und zu säubern;  
8. Personen, die sich an der Verteilung beteiligen, haben sich auf Verlangen auszuweisen. 

158 01.03.2014 Cuxhaven Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 152 

159 08.03.2014 Cuxhaven Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 152 

160 10.03.2014 Cuxhaven Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 152 
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161 15.03.2014 Cuxhaven Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 152 

162 21.06.2014 Cloppenburg Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 157 

163 16.03.2013 Osnabrück Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

1. Die Aktion darf nur so durchgeführt werden, dass Verkehrsteilnehmer, insbesondere 
Fußgänger, nicht gefährdet werden und der Verkehr nicht behindert wird. Passanten 
müssen ihren Weg ungehindert fortsetzen können und sämtliche Ein- und Ausgänge 
(insbesondere auch Zufahrten) der dort befindlichen Gebäude dürfen nicht versperrt 
werden. Zur Häuserfront ist ein Abstand von 3 m einzuhalten.  

2. Jedes gewerbliche Handeln wird untersagt. Hierzu gehört insbesondere der Verkauf von 
Waren und Dienstleistungen (auch zum Selbstkostenbeitrag).  
Ferner wird das Werben von Fördermitgliedschaften untersagt.  

3. Bei der Durchführung der Informationsveranstaltung bitte ich darauf zu achten, dass der 
Verkehrsraum nicht verunreinigt wird, andernfalls ist die Aktion sofort abzubrechen. Ver-
unreinigungen sind von der verantwortlichen Person unverzüglich, sachgerecht zu besei-
tigen.  

4. Diese Erlaubnis ist von der verantwortlichen Person bei der Informationsveranstaltung 
mitzuführen und der Polizei bzw. den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Fachbe-
reichs Bürger und Ordnung der Stadt Osnabrück auszuhändigen, wenn diese dazu auf-
fordern, damit die Einhaltung der Vorgaben und Auflagen überprüft werden kann.  

5. Diese Erlaubnis kann jederzeit widerrufen werden und wird, vorbehaltlich der Rechte 
Dritter, erteilt.  

6. Sollte die oben genannte Informationsveranstaltung nicht stattfinden, hat die verantwort-
liche Person den Fachbereich Bürger und Ordnung der Stadt Osnabrück hiervon spätes-
tens 24 Stunden vor Veranstaltungsbeginn in Kenntnis zu setzen.  

7. Werden akustischer Verstärkereinrichtungen verwendet, ist die Lautstärke so einzustel-
len, dass unbeteiligte Personen nicht gestört werden. [Von einer Störung in diesem Sin-
ne muss regelmäßig ausgegangen werden, wenn 65 dB (A) überschritten werden.]  

Hinweise:  
a. Die obige Sondernutzungserlaubnis beinhaltet keine Erlaubnis für die Durchführung 

gewerblicher Werbung. den Verkauf von Waren und Dienstleistungen, sodass diese 
Vorhaben unzulässig sind, solange nicht eine für diesen Zweck erforderliche gesonderte 
Erlaubnis erteilt worden ist.  

b. Für sämtliche Personen- und Sachschäden, die sich aus der Informationsveranstaltung 
ergeben sollten, haftet die verantwortliche Person im Rahmen der gesetzlichen Bestim-
mungen.  

c. Bei der Verteilung von Druckwerken ist § 8 des Nds. Pressegesetzes vom 22.03.1965 
(Impressum) zu beachten.  

d. Das Anbringen von Plakaten usw. an Schaltkästen, öffentlichen Beleuchtungseinrichtun-
gen und anderen öffentlichen Anlagen ist verboten und kann strafrechtlich verfolgt wer-
den.  
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e. Es ist außerdem verboten, Kennzeichen von verfassungswidrigen Organisationen im 
Sinne von § 86 Abs. 1 Nr. 1.2 und 4 des Strafgesetzbuches bzw. § 20 Vereinsgesetz zu 
verwenden.“ 

164 30.03.2013 Osnabrück ohne Angaben zum An-
melder 

siehe lfd. Nr. 163 

165 06.04.2013 Osnabrück ohne Angaben zum An-
melder 

siehe lfd. Nr. 163 

166 27.04.2013 Osnabrück Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 163 

167 08.06.2013 Osnabrück ohne Angaben zum An-
melder 

siehe lfd. Nr. 163 

168 22.06.2013 Osnabrück ohne Angaben zum An-
melder 

siehe lfd. Nr. 163 

169 13.07.2013 Osnabrück Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 163 

170 27.07.2013 Osnabrück ohne Angaben zum An-
melder 

siehe lfd. Nr. 163 

171 27.09.2013 Osnabrück Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 163 

172 09.11.2013 Osnabrück Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 163 

173 01.02.2014 Osnabrück ohne Angaben zum An-
melder 

siehe lfd. Nr. 163 

174 15.02.2014 Osnabrück Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 163 

175 15.03.2014 Osnabrück Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 163 

176 29.03.2014 Osnabrück Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 163 

177 19.04.2014 Osnabrück Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 163 

178 24.05.2014 Osnabrück ohne Angaben zum An-
melder 

siehe lfd. Nr. 163 

179 14.06.2014 Osnabrück ohne Angaben zum An-
melder 

siehe lfd. Nr. 163 

180 21.06.2014 Osnabrück ohne Angaben zum An-
melder 

siehe lfd. Nr. 163 

181 28.06.2014 Osnabrück Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 163 
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182 12.07.2014 Osnabrück Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 163 

183 26.07.2014 Osnabrück Person des örtlichen sa-
lafistischen Spektrums 

siehe lfd. Nr. 163 
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